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ANLAGE 4 

GESAMTUMGRIFF VORBEREITENDE

ZUR STÄDTEBAULICHEN ENTWICKLUNGSMAßNAHME 

GEMÄß §§ 165 ff.BAUGB

ERWEITERUNG DES UMGRIFFS DER STÄDTEBAULICHEN

STADTGRENZE

UNTERSUCHUNGEN

ENTWICKLUNGSMASSNAHME BEREICH NORDOSTEN UM

DEN BEREICH ZW. DER BAHNLINIE MÜNCHEN - MÜHLDORF 

(SÜDLICH) UND DER RIEMER STRASSE (NÖRDLICH)

LEGENDE ZUM DETAILPLAN

ERWEITERUNGSFLÄCHE DES UMGRIFFS  

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMASSNAHME

BEREICH NORDOSTEN 

 (FLURSTÜCKSNR. 620  UND TEILBEREICHE DER 

813/13, GEMARKUNG DAGLFING)

FLURSTÜCKSNR. 801/14, 813/13, 812/24, 813/2 UND 

UND BAUORDNUNG HA II / 12

AM 1.3.2016

REFERAT FÜR STADTPLANUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

OHNE MASSSTAB


